
Um Ihnen als Eltern zu verdeutlichen, wann ein Antrag auf Befreiung vom Unterricht überhaupt sinnvoll ist, 

darf ich Ihnen die Gesetzesgrundlage, nach der wir uns in unserer Entscheidung richten müssen, vorstellen. 

Die Bayerische Schulordnung  (BayScho)führt in  

 § 20 Absatz dazu aus: 

 

Teilnahme, Befreiung, Beurlaubung  

(1) 1Ist eine Schülerin oder ein Schüler aus zwingenden Gründen verhindert am Unterricht oder an einer 

sonstigen verbindlichen Schulveranstaltung teilzunehmen, so ist die Schule unverzüglich unter Angabe des 

Grundes zu verständigen. 2Im Fall fernmündlicher Verständigung ist eine schriftliche Mitteilung innerhalb 

von zwei Tagen nachzureichen. 3Außerschulische Einrichtungen der praktischen bzw. fachpraktischen 

Ausbildung sind darüber hinaus in der von der Schule festgelegten Weise zu unterrichten. 

 

(2) 1Die Schule kann die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses verlangen 

 

1.bei Erkrankung von mehr als drei Unterrichtstagen oder am Tag eines angekündigten Leistungsnachweises 

oder 

 

2.wenn sich krankheitsbedingte Schulversäumnisse einer Schülerin oder eines Schülers häufen oder Zweifel 

an der Erkrankung bestehen. 

 
2In den Fällen von Satz 1 Nr. 2 kann die Schule auch die Vorlage eines schulärztlichen Zeugnisses 

verlangen. 3Ein Zeugnis nach den Sätzen 1 und 2 ist der Schule innerhalb von zehn Tagen, nachdem es 

verlangt wurde, vorzulegen; wird es nicht oder nicht rechtzeitig vorgelegt, gilt das Fernbleiben als 

unentschuldigt. 4Ein Zeugnis kann in der Regel nur dann als genügender Nachweis für die geltend gemachte 

Erkrankung anerkannt werden, wenn es auf Feststellungen beruht, die die Ärztin oder der Arzt während der 

Zeit der Erkrankung getroffen hat. 

 

(3) 1Schülerinnen und Schüler können auf schriftlichen Antrag in begründeten Ausnahmefällen vom 

Unterricht in einzelnen Fächern befreit oder vom Schulbesuch beurlaubt werden. 2Es ist ihnen ausreichende 

Gelegenheit zur Erfüllung ihrer religiösen Pflichten und zur Wahrnehmung religiöser Veranstaltungen auch 

außerhalb der Schule zu geben. 

 

 

In der Rechtsprechung bei den Verwaltungsgerichten zeigen sich bei der Auslegung dieses Gesetzes 

folgende Grundsätze: 

 

Eine Beurlaubung vom Schulbesuch kann nur aus wichtigen Gründen auf Antrag der 

Erziehungsberechtigten erfolgen.  

 und wenn nachgewiesen wird, dass die Beurlaubung nicht den Zweck hat, die Schulferien zu 

verlängern.  

 

Wichtige Gründe können z. B. sein: 

- Persönliche Anlässe (z. B. Hochzeit, Jubiläum, Todesfall bei Angehörigen ersten Grades =  

  Geschwister, Eltern, Kinder  -  aber nicht Onkel, Tante, Cousin/Cousine etc.) 

- Erholungsmaßnahmen ( wenn das Gesundheitsamt die Maßnahme für erforderlich hält ) 

- Religiöse Feiertage 

 



 

 

Beurlaubungsanträge sind entweder im Sekretariat oder bei der Schulleitung abzugeben. Bitte 

reichen Sie Ihre Gesuche rechtzeitig, d.h. mindestens drei Tage bei eintägigen Beurlaubungen, 

und zwei Wochen im Voraus bei längeren Beurlaubungen ein. 


